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Am 26. Jänner 2025 haben Sie die Möglichkeit, über die 
Zukunft unserer Gemeinde mitzubestimmen. Die Ge-
meinderatswahl ist ein entscheidender Moment, der die 
Weichen für die kommenden fünf Jahre stellt. Mit Ihrer 
Stimme können Sie aktiv daran mitwirken, dass unsere 
Gemeinde weiterhin ein lebenswerter, zukunftsfähiger 
und starker Ort bleibt. Demokratie lebt von Mitbestim-
mung und Engagement. Jede einzelne Stimme hat Ge-
wicht und trägt dazu bei, dass die Anliegen der Menschen 
vor Ort gehört und umgesetzt werden. Nur gemeinsam 
können wir unsere Gemeinde voranbringen, Projekte ver-
wirklichen und Herausforderungen meistern.

Als Ihr Bürgermeister möchte ich weiterhin für Sie und mit 
Ihnen arbeiten. Meine Motivation ist es, unsere Gemein-
de so zu gestalten, dass sich alle Generationen hier wohl 
und zu Hause fühlen. Die nächsten Jahre bieten uns die 
Chance, unsere Gemeinde weiterzuentwickeln und das Zu-
sammenleben zu stärken. Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich unsere Vision einer starken, nachhaltigen und lebens-
werten Gemeinde umsetzen.

Gehen Sie daher am 26. Jänner 
zur Gemeinderatswahl und set-
zen Sie ein Zeichen für unsere 
gemeinsame Zukunft. Ihre Stim-
me ist wertvoll – für Sie, für Ihre 
Familie und für unsere gesamte 
Gemeinschaft.

Ich freue mich, Sie am 
Wahltag zu sehen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister 
Ronald Gutscher

meinde in den kommenden Jahren leitet und 
wichtige Entscheidungen für Sie trifft. Nicht 
wählen heißt, anderen diese Entscheidung zu 
überlassen.

	 Zukunft gestalten: Die Gemeinderatswahl ent-
scheidet über Projekte, Infrastruktur, Bildung, 
Freizeitangebote und vieles mehr. Ihre Stimme 
bestimmt, welche Ideen für die Zukunft Ihrer 
Gemeinde umgesetzt werden.

	 Ihre Meinung zählt: Jede Stimme macht einen 
Unterschied! Besonders auf Gemeindeebene 
kann das Ergebnis oft knapp ausfallen. Zeigen 
Sie durch Ihre Wahl, was Ihnen wichtig ist.

Warum Ihre Stimme zählt – drei Gründe 
vom Wahlrecht Gebrauch zu machen

	 Mitbestimmung und Einfluss: Durch Ihre Stim-
me bestimmen Sie aktiv mit, wer Ihre Ge-

Warum es wichtig ist, 
wählen zu gehen …

Informieren Sie sich über unsere Gmeinde!
Instagram:

koenigstetten
Facebook:

Marktgemeinde 
Königstetten



Bringen Sie bitte die amtliche Wahlinformation und ein Ausweisdokument zur Feststellung 
Ihrer Identität am Wahltag mit. Sie tragen dazu bei, den Wahlvorgang zügig zu gestalten.

Bitte beachten Sie: Auch trotz Wahlkarte kann Ihre Stimme nur in Königstetten abgegeben werden!
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte rechtzeitig!

Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit Ihrer Wahlkarte Ihre Stimme abgeben, 
unabhängig davon, wo und auf welche Weise Sie wählen möchten!

Wahlkarte - Briefwahl
Achtung - die amtliche Wahlinformation ist keine Wahlkarte!

Mit einer Wahlkarte können Sie, wenn Sie sich voraussichtlich am Wahltag nicht am Ort Ihrer Eintragung in das Wähler-
verzeichnis aufhalten werden oder der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag (zB Bettlägerigkeit, Krankheits-
gründe) unmöglich ist, wie folgt Ihre Stimme abgeben:

vor dem Wahltag
•	 per Briefwahl entweder zu Hause oder unmittelbar bei der Abholung der Wahlkarte am Gemeindeamt
	 Eine Wahlzelle steht für Ihre persönliche Wahlhandlung bereit!
am Wahltag
•	 persönlich in jedem Sprengel Ihrer ausstellenden Gemeinde oder
•	 unterschriebene Briefwahlkarte im zuständigen Sprengel bis zum Schließen des Wahllokales (14.00 Uhr) abgeben 	
	 oder durch Boten überbringen lassen

Eine Beantragung ist mit einer Begründung (z.B. Ortsabwesenheit) zu versehen
•	 schriftlich (Antragsformular, Brief, Fax oder E-Mail) unter Angabe der Reisepassnummer oder Beilage einer Kopie 
	 eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde bis spätestens 22.01.2025 oder 
•	 schriftlich über die Internetseite www.oesterreich.gv.at bis spätestens 22.01.2025 oder
•	 schriftlich mit der Handy-App „Digitales Amt“ bis spätestens 22.01.2025 oder
•	 persönlich unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises bis spätestens 24.01.2025, 12.00 Uhr am Gemeinde- 
	 amt, möglich.
Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich.

Entsprechende Antragsformulare liegen am Gemeindeamt auf bzw. sind auf der Homepage der Gemeinde www.koenigs-
tetten.at verfügbar. Der Versand bzw. die Ausstellung der Wahlkarten beginnt voraussichtlich ab Anfang Jänner. Die Zu-
stellung erfolgt grundsätzlich als eingeschriebene Briefsendung.

Gültige Stimmabgabe im Wege der Briefwahl:
•	 an Ihre Gemeinde senden oder in den Briefkasten Ihres Gemeindeamtes bis spätestens 6.30 Uhr am Wahltag 
	 (Sonntag, 26. Jänner 2025) einwerfen
•	 später können Briefwahlunterlagen ausschließlich nur mehr bei Ihrer zuständigen Sprengelwahlbehörde bis zum 
	 Ende der Wahlzeit (14.00 Uhr) abgegeben werden

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Wahllokale - amtliche Wahlinformation

Bitte entnehmen Sie der färbigen amtlichen Wahlinformation Ihre Sprengelzuteilung.

Alle Wahllokale unserer Gemeinde sind von 07.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Gemeinderatswahl am 26.01.2025

Sprengel 1: Wahllokal Gemeindeamt Sitzungssaal Schlosshof, Hauptplatz 1 weiß

Sprengel 2: Wahllokal Kindergarten II, Johann Gruber-Promenade 31-35 rosa

Sprengel 3: Wahllokal Kindergarten I, Wipfinger Straße 10 gelb


